
 
 
 
 
 
 
 

Architektur der 
Geodateninfrastruktur 

Deutschland 
Architektur der GDI-DE – Maßnahmenplan 

 
Arbeitskreis Architektur 

10.09.2019 
Version 3.4.0 

BETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Dokument gibt eine Übersicht über die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Archi- 
tektur der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) in der jeweils gültigen Version. Die Maßnah- 
men sind in übergreifenden Handlungsfeldern kategorisiert und im Einzelnen in Steckbriefen darge- 
stellt. Dieses Dokument setzt die Kenntnis der Architekturdokumente Ziele und Grundlagen sowie 
Technik in der jeweils gültigen Version voraus. 



 



ARCHITEKTUR DER GDI-DE – MASSNAHMENPLAN iii 
 

 
 
 

Dokumentinformation 
Bezeichnung Architektur der GDI-DE – Maßnahmenplan 
Autor AK Architektur 
Erstellt am 10.09.2019 
Bearbeitungszustand  in Bearbeitung 

x Vorgelegt 
 Abgestimmt 

Dokumentablage Kollaborationsplattform GDI-DE 
Arbeitskreis Architektur Dilip Biswas (Landesamt für Vermessung und Geoinformation 

Schleswig-Holstein) 
Mareike Dietrich (Koordinierungsstelle GDI-NI) 
Andreas von Dömming (Kst. GDI-DE, Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie)  
Manuel Fischer (Betrieb GDI-DE, Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie) 
Nicole Heinrich (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen Berlin) 
Andreas Hergert (Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung 
Sachsen) 
Dieter Heß (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, 
Baden-Württemberg) 
Sebastian Kauk (Betrieb GDI-DE, Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie)  
Tillmann Lübker (Landesvermessung und 
Geobasisinformation, Brandenburg) 
Iris Kohnen (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, 
Hamburg) 
Burkhard Schlegel (Gst. GDI-NW, Bezirksregierung Köln) 
Anja Schupp (Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation) 
Markus Seifert (Gst. GDI-Bayern, Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung Bayern) 
Mark Stscherbina (Informationszentrum Bund) 
René Wiesner (Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
des Landes Sachsen-Anhalt) 
Falk Würriehausen (Kst. GDI-DE, Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie) 

 
Die Autoren danken den vielen Personen und Institutionen, die am Entwicklungsprozess des 

Architekturkonzepts aktiv beteiligt waren. 



ARCHITEKTUR DER GDI-DE – MASSNAHMENPLAN iv 
 

 

Änderungsverzeichnis 
Version Datum Änderung Ersteller 

0.1 10.01.2014 Fassung des Dokumentes in neuer Form 
zur Abstimmung im AK Architektur 

AK Architektur 

0.2 20.01.2014 Geänderte Fassung nach Workshop AK Architektur 
0.3 27.01.2014 Geänderte Fassung nach Telko AK Architektur 
0.4 14.03.2014 Geänderte Fassung nach Durchsprache der 

Kommentare am 06. und 07.03.2014 
AK Architektur 

0.5 24.03.2014 Aufbereitung als Beschlussfassung für das 
LG GDI-DE 

AK Architektur 

3.0.0 
beta 

12.06.2014 Version zur Einleitung des Umlaufbe- 
schlussverfahrens im LG GDI-DE 

Kst. GDI-DE 

3.0.0 28.08.2014 Beschluss im LG GDI-DE AK Architektur / 
Kst. GDI-DE 

3.1.0 beta 24.11.2015 Aufbereitung als Vorlage zur Beschlussfas- 
sung im LG GDI-DE 

AK Architektur 

3.1.0 27.01.2016 Beschluss Nr. 91 im LG GDI-DE Vorsitz LG 
3.2.0 beta 10.04.2017 Aktualisierung und Aufbereitung als 

Vorlage zur Beschlussfassung im LG GDI-DE 
AK Architektur 

3.2.0 10.07.2017 Beschlussfassung im LG GDI-DE AK Architektur 
3.3.0 beta 10.10.2018 Aktualisierung und Festlegung neuer 

Maßnahmen zur NGIS-Umsetzung 
AK Architektur 

3.3.0 10.01.2019 Beschluss Nr. 119 im LG GDI-DE Vorsitz LG 

3.4.0 beta 10.09.2019 Aktualisierung und Festlegung neuer 
Maßnahme zu DCAT-AP.de 

AK Architektur 

    



ARCHITEKTUR DER GDI-DE – MASSNAHMENPLAN v 
 

 

Inhalt 

Dokumentinformation ........................................................................................................................ 3 

Änderungsverzeichnis ........................................................................................................................ 4 

Abkürzungsverzeichnis ...................................................................................................................... 7 

1 Einführung ......................................................................................................................................... 8 

1.1 Einordnung des Maßnahmenplans in die Architektur der GDI-DE ........................................................... 8 

1.2 Zweck und Inhalt des Dokuments ........................................................................................................... 8 
1.2.1 Konzeption und Evaluation .................................................................................................................... 10 
1.2.2 Überführung in den Betrieb ................................................................................................................... 11 
1.2.3 Änderungs- und Qualitätsmanagement ................................................................................................. 11 

2 Maßnahmenbeschreibungen ................................................................................................... 12 

2.1 Interoperabilitätskonzept erstellen ...................................................................................................... 12 

2.2 Geodaten in XÖV-Modellen integrieren ................................................................................................ 13 

2.3 GDI-DE-Monitoring einführen ............................................................................................................... 15 

2.4 Konzept und Umsetzungsplan der NGDB evaluieren ............................................................................ 16 

2.5 Nutzungsregelungen im Publish-Find-Bind-Prozess untersuchen .......................................................... 17 

2.6 Empfehlungen zu Nutzungsregelungen in der GDI-DE geben ................................................................ 18 

2.7 E-Payment-Dienste analysieren ............................................................................................................ 19 

2.8 ISO-Anwendungsprofil für CSW 3.0 untersuchen .................................................................................. 20 

2.9 Anwendungsfälle für INSPIRE-Datenmodelle dokumentieren ............................................................... 21 

2.10 Registrierung von Datenmodellen/Transformationsregeln vorbereiten ................................................ 22 

2.11 WMS-DE-Profil weiterentwickeln ......................................................................................................... 22 

2.12 Handlungsempfehlungen für Spatial Data Services ............................................................................... 24 

2.13 Entwicklung von Leitlinien für die Fortführung und die Langzeitspeicherung von Geoinformationen .. 25 

2.14 Intelligente Datenerfassung, Haltung und Bereitstellung innerhalb der öffentlichen Verwaltung ........ 27 

2.15 Regelungen der GDI-DE in die Anwendung bringen .............................................................................. 28 

2.16 Sicherstellung der Nutzbarkeit von Metadaten der GDI-DE für DCAT-AP.de ......................................... 30 



ARCHITEKTUR DER GDI-DE – MASSNAHMENPLAN vi 
 

2.17 Betrieb Geokodierung vorbereiten ....................................................................................................... 32 

2.18 Zugriffskontrolle präzisieren ................................................................................................................. 33 

2.19 Change-Prozess für zentrale Komponenten der GDI-DE einführen ........................................................ 34 

2.20 Evaluierung der Architekturdokumente einführen ............................................................................... 35 

3 Priorisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen ............................................................. 36 

3.1 Konzeption und Evaluation ................................................................................................................... 36 

3.2 Überführung in den Betrieb .................................................................................................................. 37 

3.3 Änderungs- und Qualitätsmanagement ................................................................................................ 37 

4 Ausblick ........................................................................................................................................... 37 

Impressum ........................................................................................................................................... 38 
 



ARCHITEKTUR DER GDI-DE – MASSNAHMENPLAN vii 
 

Abkürzungsverzeichnis 
 

Abkürzung Langfassung 
AAI Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur 

AdV Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Län- der 
der Bundesrepublik Deutschland 

AK Arbeitskreis 

AP Anwendungsprofil (Application Profile) 

BKG Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

CSW Catalogue Service 

DFN Deutsches Forschungsnetz 

EG Europäische Gemeinschaft 

ePayBL E-Payment Bund-Länder (Bezahlplattform) 

GDI-DE Geodateninfrastruktur Deutschland 

GeoNutzV Verordnung zur Festlegung der Nutzungsbestimmungen für die 
Bereitstellung von Geodaten des Bundes 

GeoZG Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten (Geodatenzu- 
gangsgesetz) 

GIW Ehemalige Kommission für Geoinformationswirtschaft des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (GIW-Kommission) 

GIW-Gst. Ehemalige Geschäftsstelle der GIW-Kommission 

IMAGI Interministerieller Ausschuss für Geoinformationswesen 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Com- 
munity 

ISA Interoperability Solutions for European Public Administrations 

ISO International Organization for Standardization 
(Internationale Organisation für Normung) 

ITIL IT Infrastructure Library 

IT-PR IT-Planungsrat 

KoSIT Koordinierungsstelle für IT-Standards 

Kst. Koordinierungsstelle 

LG Lenkungsgremium 

LZS Langzeitspeicherung 

NGDB Nationale Geodatenbasis 

OGC Open Geospatial Consortium 

TOP Tagesordnungspunkt 

VV Verwaltungsvereinbarung 

WMS Web Map Service 

WMTS Web Map Tile Service 

XML eXtensible Markup Language 

XÖV XML in der öffentlichen Verwaltung 



ARCHITEKTUR DER GDI-DE – MASSNAHMENPLAN 8 
 

 

1 Einführung 
1.1 Einordnung des Maßnahmenplans in die Architektur der GDI-DE 

Das Architekturkonzept der GDI-DE ist – wie in Abbildung 1 dargestellt – modular aus einzelnen 
Dokumenten aufgebaut. In den drei Hauptmodulen werden grundsätzliche Festlegungen getroffen. 
Während das Modul „Ziele und Grundlagen“ die strategischen Ziele, fachliche und technische 
Grundsätze sowie rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen der GDI-DE darstellt, 
beschreibt das Modul „Technik“ die notwendigen Komponenten und referenziert relevante Normen, 
Standards und Spezifikationen. Das hier vorliegende Modul „Maßnahmenplan“ zeigt die aus Archi- 
tektursicht wesentlichen Maßnahmen bis einschließlich 2020. Der Maßnahmenplan ist ein geschlos- 
senes Dokument und fokussiert ausschließlich auf die Weiterentwicklung der Architektur der GDI-DE. 

 
 

 
Abbildung 1: Architekturkonzept der GDI-DE – Übersicht über die Architekturdokumente 

 

1.2 Zweck und Inhalt des Dokuments 

Dieses Dokument ist ein Planungs- und Informationsinstrument des LG GDI-DE für die am Ausbau der 
GDI-DE beteiligten Stellen innerhalb der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Es stellt wesentliche 
Einzelmaßnahmen der GDI-DE aus Architektursicht dar. 

Die Einzelmaßnahmen sind in Steckbriefen dargestellt. Die Steckbriefe enthalten eine kurze Be- 
schreibung zu jeder einzelnen Maßnahme, zur Vorgehensweise sowie zu dem zu erwartenden Ergeb- 
nis. Es werden die wesentlichen Akteure benannt, die notwendigen Instrumente sowie mögliche 
Risiken, die die Maßnahme gefährden können. Darüber hinaus ist die erwartete Dauer der Maßnah- 
me enthalten. Dieser Schätzwert dient als Orientierungsgröße. Verlässliche Angaben hierzu können 
nur gemacht werden, wenn eine Feinkonzeption der Maßnahme vorliegt. 

Da der Maßnahmenplan alle wesentlichen Weiterentwicklungsmaßnahmen der Architektur der GDI-
DE beschreibt, sind in den Steckbriefen auch solche Maßnahmen enthalten, die bereits in einem 
anderen Kontext beschlossen wurden, beispielsweise in dem Umsetzungsplan zum 3. Geofortschritts- 
bericht der Bundesregierung. In diesen Fällen werden die jeweiligen Referenzen in den Steckbriefen 
genannt. 
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Der bereits mit der Verwaltungsvereinbarung GDI-DE (VV2017) abgedeckte Betrieb der vier 
nationalen technischen Komponenten der GDI-DE (Geodatenkatalog.de, Geoportal.de, GDI-DE 
Registry und GDI-DE Testsuite) wird im hier vorgelegten Maßnahmenplan der Architektur GDI-DE 
nicht dargestellt. Die hierfür notwendigen Maßnahmen wurden gemäß Leistungskatalog für den 
Betrieb GDI-DE zwischen den Vereinbarungspartnern abgestimmt und von diesen festgelegt. 

Der Maßnahmenplan ergibt sich im Wesentlichen aus den Anforderungen der INSPIRE-Richtlinie ein- 
schließlich der INSPIRE-Durchführungsbestimmungen, aus der Verwaltungsvereinbarung GDI-DE so- 
wie aus den Zielen und Grundlagen der Architektur der GDI-DE in der jeweils geltenden „Version“ oder 
„Fassung“ (momentan 3.1.2). 

Die Maßnahmen sind drei grundlegenden Handlungsfeldern zugeordnet: 

 Konzeption und Evaluation, 
 Überführung in den Betrieb sowie 
 Änderungs- und Qualitätsmanagement. 

Die Maßnahmen in den drei Handlungsfeldern stehen zusammen mit dem Betrieb der nationalen 
technischen Komponenten der GDI-DE in einem iterativen und zyklischen Zusammenhang: Konzeption 
und Evaluation führen zu Umsetzungsmaßnahmen (Überführung in den Betrieb). Aus dem Betrieb 
oder aus dem Umfeld ergeben sich fallweise neue Anforderungen, die zu Änderungen oder neuen 
Konzeptionen führen. Die Verfolgung von Änderungen geschieht im Änderungs- und 
Qualitätsmanagement, hier zzt. mit Schwerpunkten bei den nationalen technischen Komponenten 
und bei der Evaluierung und Aktualisierung der Architekturdokumente. Alle drei Handlungsfelder 
bilden mit dem Betrieb einen Zyklus, der auf die kontinuierliche Prozessoptimierung zielt. 
Nachstehend eine Übersicht der Maßnahmen in den drei Handlungsfeldern. 

 

1.2.1 Konzeption und Evaluation 
 

Nr. Maßnahme 

A1.1 Interoperabilitätskonzept erstellen 

A1.2 Geodaten in XÖV-Modellen integrieren 

A1.3 GDI-DE-Monitoring einführen 

A1.4 Konzept und Umsetzungsplan der NGDB evaluieren 

A1.5 Nutzungsregelungen im Publish-Find-Bind-Prozess untersuchen 

A1.6 Empfehlungen zu Nutzungsregelungen in der GDI-DE geben 

A1.7 E-Payment-Dienste analysieren 

A1.8 ISO-Anwendungsprofil für CSW 3.0 untersuchen 

A1.9 Anwendungsfälle für INSPIRE-Datenmodelle dokumentieren 

A1.10 Registrierung von Datenmodellen/Transformationsregeln vorbereiten 

A1.11 WMS-DE-Profil weiterentwickeln 

A1.12 Handlungsempfehlung Spatial Data Services veröffentlichen 

A1.13 Entwicklung von Leitlinien für die Fortführung und die Langzeitspeicherung von Geoinformation 

A1.14 Intelligente Datenerfassung, Haltung und Bereitstellung innerhalb der öffentlichen Verwaltung 

A1.15 Regelungen der GDI-DE in die Anwendung bringen 

A1.16 Sicherstellung der Nutzbarkeit von Metadaten der GDI-DE für DCAT-AP.de 

Tabelle 1: Architektur-Maßnahmen (Konzeption und Evaluation) 
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1.2.2 Überführung in den Betrieb 
 

Nr. Maßnahme 

A2.1 Betrieb Geokodierung vorbereiten 

A2.2 Zugriffskontrolle präzisieren 
 

Tabelle 2: Architektur-Maßnahmen (Überführung in den Betrieb) 
 

1.2.3 Änderungs- und Qualitätsmanagement 
 

Nr. Maßnahme 

A3.1 Change-Prozess für zentrale Komponenten der GDI-DE einführen 

A3.2 Evaluierung der Architekturdokumente einführen 

Tabelle 3: Architektur-Maßnahmen (Änderungs- und Qualitätsmanagement) 
 

In dem nachfolgenden Kapitel 2 wird jede Maßnahme mit einem Steckbrief beschrieben. 
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2 Maßnahmenbeschreibungen 
2.1 Interoperabilitätskonzept erstellen 

 

Nr. und Titel 
A1.1: Interoperabilitätskonzept erstellen 

Priorität 
A 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Die INSPIRE-Richtlinie macht konkrete Vorgaben zur Interoperabilität und Harmonisierung von Geo- 
daten. Um Geodaten in INSPIRE themen-, maßstabs- und länderübergreifend interoperabel verfüg- 
bar machen zu können, wurde in INSPIRE ein sog. Interoperabilitätsrahmen entwickelt. Dieser iden- 
tifiziert, welche Aspekte für die Interoperabilität und ggf. auch Harmonisierung von Geodaten in 
INSPIRE betrachtet werden müssen und legt bei Bedarf entsprechende Anforderungen und Empfeh- 
lungen fest. Diese Aspekte, auch Interoperabilitätselemente genannt, gelten im Wesentlichen auch 
für andere Rahmenbedingungen als in INSPIRE und sind auf die GDI-DE übertragbar. Die Interope- 
rabilitätselemente können aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Zum einen bieten sie einen 
Rahmen, um geordnet und konsistent über den Umgang mit bestimmten Geodaten zu informieren. 
Zum anderen können für die einzelnen Elemente innerhalb der GDI auch Vorgaben oder Empfeh- 
lungen gemacht werden. Zu einigen Interoperabilitätselementen macht die GDI-DE bereits Vorga-  
ben (z. B. Koordinatenreferenzsysteme und Datenformate), zu anderen noch nicht (z. B. Datenmo- 
dellierung, Identifikatormanagement). 

Ergebnis 
Festlegungen von Interoperabilitätselementen für Geodaten, die innerhalb der GDI-DE gelten sollen. 

Akteure (Wer?) 
• AG Geodaten (koordinierend) 
• BKG, AdV, externen Spezialisten, etc. 
• Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) 
• AK Architektur (begleitend) 

Vorgehen (Wie?) 
• Evaluierung des „Interoperability Framework“ von INSPIRE 
• Berücksichtigung vorhandener Geodatenspezifikationen 
• Abgleich und Fortschreibung des Architekturkonzepts mit konkreten Vorgaben 
Instrumente (Womit?) 
Projekt 

Dauer 
18 Monate 

Status (Monitor) 
abgeschlossen 

Risiken 

 dezentraler Umsetzungsaufwand/Finanzierung 
 fehlende fachliche Fortführung falls die AG Geodaten aufgelöst werden sollte 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
• Nr. 2 „Qualität und Vielfalt der Geoinformationen richten sich nach Nutzerbedürfnissen” (2.3) 
• Nr. 5 „Prozesse werden durch Integration von Geoinformationen optimiert“ (5.4) 
• Nr. 12 „Geoinformationen leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und 

Nachhaltigkeit des Staates“ (12.2) 
• Nr. 14 „Geoinformationen werden auf Basis allgemein anerkannter Regeln interoperabel 

bereitgestellt (14.1, 14.2) 

Querverweise zu anderen Maßnahmen der GDI-DE 
• A1.2: Geodaten in XÖV-Modellen integrieren 
• A1.3: GDI-DE-Monitoring einführen 
• A1.4: Konzept und Umsetzungsplan der NGDB evaluieren 
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2.2 Geodaten in XÖV-Modellen integrieren 
 

Nr. und Titel 
A1.2: Geodaten in XÖV-Modellen integrieren 

Priorität 
A 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
XÖV und GDI-DE liefern vergleichbare Ansätze zur automatisierten Erstellung von XML-Schemata für 
Fachmodelle. Es gibt aber technisch unterschiedliche Detailregelungen. XÖV- und GDI-DE-Ansätze 
sollen auf Gemeinsamkeiten und technische Inkompatibilitäten untersucht werden. Vom Ergebnis ist 
ein Maßnahmenkatalog zur Beseitigung der Probleme abzuleiten. 
Das LG GDI-DE prüft die Vorschläge im Hinblick auf die Realisierbarkeit. Unter Federführung des IT- 
Planungsrats (zentrales Gremium für die föderale Zusammenarbeit in der Informationstechnik und 
damit auch zuständig für E-Government-Standards) sollen Lösungsansätze für die Erweiterung des 
XÖV-Rahmenwerkes erarbeitet werden. 

Ergebnis 
praktikabler und nachhaltiger Lösungsansatz für die Herstellung einer möglichst weitgehenden In- 
teroperabilität zwischen GDI-DE/INSPIRE-basierten und XÖV-basierten Datenmodellen 

Akteure (Wer?) 
• AK Architektur (koordinierend) 
• Kst. GDI-DE, KoSIT, betroffene Facheinrichtung mit GDI-DE- und XÖV-Standards 
• potentiell AG Geodaten 

Vorgehen (Wie?) 
• Recherche Anwendungsfall/Anwender mit notwendiger INSPIRE- und XÖV-Konformität 
• Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten durch den IT-PR und Projektantrag 
• Erarbeitung einer Ist-/Soll-Analyse zur Interoperabilität von GDI-DE/INSPIRE-basierten und XÖV- 

Standards sowie Ableitung eines Maßnahmenkatalogs 
• Realisierung eines praktikablen Lösungsansatzes für die GDI-DE und XÖV nutzenden öffentli- 

chen Verwaltungen in Deutschland 

Instrumente (Womit?) 
Projektgruppe unter Beteiligung der KoSIT und der Kst. GDI-DE sowie mindestens einer betroffenen 
Facheinrichtung 

Dauer 
3 Jahre 

Status (Monitor) 
abgeschlossen 

Risiken 
• fachlicher Dissens zwischen der KoSIT und der Kst. GDI-DE über Maßnahmen und Lösungsansätze 
• fehlende Finanzierung der notwendigen Ressourcen durch den IT-PR oder andere Geldgeber 
• fehlende Mitarbeit einer betroffenen Facheinrichtung 
• fehlende fachliche Fortführung durch AG Geodaten,  falls diese aufgelöst werden sollte 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
• Nr. 5 „Prozesse werden durch Integration von Geoinformationen optimiert“ (5.2, 5.3, 5.4) 
• Nr. 8 „Beteiligungsprozesse nutzen verstärkt Geoinformationen“ (8.1) 
• Nr. 12 „Geoinformationen leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und 

Nachhaltigkeit des Staates“ (12.2) 
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Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
• A1.1: Interoperabilitätskonzept erstellen 
• A1.10: Registrierung von Datenmodellen/Transformationsregeln vorbereiten 
• A1.15: Regelungen der GDI-DE in die Anwendung bringen 
• Diese Maßnahme ist identisch mit den Maßnahmen Nr. 6 und Nr. 7 aus dem Umsetzungsplan 

zum 3. Geofortschrittsbericht der Bundesregierung. 
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2.3 GDI-DE-Monitoring einführen 
 

Nr. und Titel 
A1.3: GDI-DE-Monitoring einführen 

Priorität 
C 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Das GDI-DE-Monitoring soll über das INSPIRE-Monitoring hinaus die Qualität der Umsetzung der GDI-
DE transparent machen. Analog zu den Indikatoren, die für das INSPIRE-Monitoring von der EU 
festgelegt wurden (vgl. Entscheidung 2009/442/EG), sollen auch für das GDI-DE-Monitoring Kenn- 
zahlen definiert werden, die dazu dienen, den Stand der Umsetzung der GDI-DE in Deutschland zu 
ermitteln. Auf der Grundlage des GDI-DE-Monitorings können Handlungsfelder zur Qualitätssiche- 
rung (z. B. zur Optimierung der Metadatenqualität) identifiziert werden. 
Das GDI-DE-Monitoring soll durch Nutzung der GDI-DE-Komponenten Geodatenkatalog.de, GDI-DE 
Registry und GDI-DE Testsuite möglichst automatisiert durchgeführt werden. Für die geodatenhal- 
tenden Stellen soll kein zusätzlicher Aufwand anfallen. 

Ergebnis 
• Katalog der Kennzahlen für die Qualitätssicherung 
• Konzept für das Verfahren der Qualitätssicherung 

Akteure (Wer?) 
• Kst. GDI-DE (koordinierend) 
• AK Architektur, BKG 
• GDI-Kontaktstellen bei Bund und Ländern 

Vorgehen (Wie?) 
• Priorisierung der Ziele der GDI-DE 
• Ableitung von Kennzahlen für das GDI-DE-Monitoring auf Basis des INSPIRE-Monitorings und 

der GDI-DE-Ziele 
• Konzept für das Monitoring-Verfahren 
• Übertragbarkeit des Verfahrens aus dem INSPIRE Monitoring prüfen 
• technische Evaluierung des Verfahrens 

Instrumente (Womit?) 
Recherche, Geodatenkatalog.de, GDI-DE Registry, GDI-DE Testsuite 

Dauer 
6 Monate 

Status (Monitor) 
geplant 

Risiken 
Unterstützung der Funktionalitäten durch die GDI-DE Registry und die GDI-DE Testsuite 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
Nr. 2 „Qualität und Vielfalt der Geoinformationen richten sich nach Nutzerbedürfnissen” (2.1, vor 
allem 2.2, tlw. 2.3) 

Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
• A1.1: Interoperabilitätskonzept erstellen 
• A1.4: Konzept und Umsetzungsplan der NGDB evaluieren 
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2.4 Konzept und Umsetzungsplan der NGDB evaluieren 
 

Nr. und Titel 
A1.4: Konzept und Umsetzungsplan der NGDB evaluieren 

Priorität 
C 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Das Konzept zum Aufbau einer Nationalen Geodatenbasis (2010) sowie ein entsprechender Umset- 
zungsplan (2011) wurden vom LG GDI-DE beschlossen. 
Das im Umsetzungsplan beschriebene Vorgehen zum Aufbau der NGDB ist hinsichtlich der automa- 
tisierten Unterstützung durch die nationalen technischen Komponenten der GDI-DE zu prüfen. Die im 
NGDB- Konzept definierten Qualitätsanforderungen sind dabei zu evaluieren. Über eine Umfrage bei 
den GDI-Kontaktstellen in Bund und Ländern soll die Praxistauglichkeit ermittelt werden. Die 
Ergebnisse der Evaluierung sowie Vorschläge zur Änderung sollen dem LG GDI-DE zur 
Beschlussfassung vorge- legt werden. 

Ergebnis 
Evaluierungsergebnisse und Änderungsvorschläge zum Konzept und Umsetzungsplan der NGDB 

Akteure (Wer?) 
• AG Umsetzung NGIS (koordinierend) 
• GDI-Kontaktstellen bei Bund und Ländern, AK Architektur 
• potentiell AG Geodaten 

Vorgehen (Wie?) 
• Analyse der bestehenden Dokumente 
• Zusammenwirken NGDB mit Open Data untersuchen 
• Umfrage in den GDI-Kontaktstellen bei Bund und Ländern 

Instrumente (Womit?) 
Umfrage (internetbasiert), Evaluierung 

Dauer 
6 Monate 

Status (Monitor) 
geplant 

Risiken 

 Finanzierung ggf. notwendiger Weiterentwicklungsmaßnahmen der nationalen technischen 
Komponenten der GDI-DE 

 fehlende fachliche Fortführung durch AG Geodaten, falls diese aufgelöst werden sollte 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
Nr. 2 „Qualität und Vielfalt der Geoinformationen richten sich nach Nutzerbedürfnissen” (2.1, vor 
allem 2.2, tlw. 2.3) 

Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
• A1.1: Interoperabilitätskonzept erstellen 
• A1.3: GDI-DE-Monitoring einführen 
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2.5 Nutzungsregelungen im Publish-Find-Bind-Prozess untersuchen 
 

Nr. und Titel 
A1.5: Nutzungsregelungen im Publish-Find-Bind-Prozess untersuchen 

Priorität 
C 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
In GeoNutzV und Transparenzgesetzen bedienen sich Bund bzw. Länder einer einseitigen Erklärung 
über eine Widmung der Daten. Eine solche einseitige Erklärung deckt jedoch nicht alle Anwen- 
dungsfälle ab, bspw. dann nicht, wenn finanzielle Aspekte eine Rolle spielen. Hierfür ist eine zwei- 
seitige  Vereinbarung  (Lizenz)  notwendig.  Während  menschliche  Nutzer  ihre  Zustimmung  durch 
„Klicken“ auf einen Zustimmungsknopf erklären können, ist dies bei einer Kommunikation zwischen 
Diensten nicht möglich. Es sind deshalb Lösungsansätze zu untersuchen, wie Lizenzen bzw. Nut- 
zungsregelungen über Metadaten so veröffentlicht werden können, dass beim Einbinden von Daten 
bzw. Diensten während einer Maschine-Maschine-Kommunikation eine automatisierte Zustimmung 
erfolgen kann. Diese Maßnahme betrifft die Kommunikation zwischen Diensten, z. B. wenn ein Web 
Processing Service kostenpflichtige Daten von Downloaddiensten beziehen möchte, um diese au- 
tomatisiert weiter zu verarbeiten. Die Ergebnisse des IMAGI-Modellvorhabens „Kosten und Lizen- 
zen“ sollen in dieser Untersuchung ebenso berücksichtigt werden wie Querbezüge zum Konzept einer 
Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI). Die Untersuchungsergebnisse sollen 
– unterstützt durch eine technische Evaluierung – dem LG GDI-DE zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden. 

Ergebnis 
Machbarkeitsuntersuchung auf Basis einer technischen Evaluierung (einschl. Konzeption und prakti- 
schem Machbarkeitstest) 

Akteure (Wer?) 
• AK Architektur (koordinierend) 
• AK Metadaten, AK Geodienste 
• eine IT-Stelle zur prototypischen Umsetzung 
• evtl. externe Systemberatung 

Vorgehen (Wie?) 
• Recherche und Problemanalyse 
• prototypische Umsetzung 
• technische Evaluierung 

Instrumente (Womit?) 
Projekt 

Dauer 
18 Monate 

Status (Monitor) 
in Bearbeitung 

Risiken 
Bereitstellung von Projektmitteln 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
Nr. 4 „Anwendungsfreundliche Regelungen und Mechanismen fördern die Weiterverwendung von 
Geoinformationen” (4.1, 4.2, 4.3) 

Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
• A1.7: E-Payment-Dienste analysieren 
• A2.2: Zugriffskontrolle präzisieren 
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2.6 Empfehlungen zu Nutzungsregelungen in der GDI-DE geben 
 

Nr. und Titel 
A1.6: Empfehlungen zu Nutzungsregelungen in der GDI-DE geben 

Priorität 
C 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Ein Grundsatz der GDI-DE lautet: Geodaten sollen unter möglichst einfachen, einheitlichen und 
offenen Zugangs- und Nutzungsregelungen bereitgestellt werden, um ihre Nutzung zu fördern. 
Transparente und nachvollziehbare Nutzungsregelungen für Daten und Dienste in der GDI-DE schaf- 
fen dabei Klarheit und Rechtssicherheit, sowohl für die Anbieter als auch für die Nutzer. In Deutsch- 
land obliegt die Festlegung von Nutzungsregelungen den jeweiligen geodatenhaltenden Stellen. 
Koordinierungsmaßnahmen in der GDI-DE können dazu beitragen, für die Nutzer transparente und 
nachvollziehbare Nutzungsregelungen zu verbreiten und möglichst einheitliche Regelungen zu för- 
dern. 
Aufbauend auf den Erfahrungen und dem in den letzten Jahren gewonnenen Kenntnisstand soll in 
einem ersten Schritt ein Überblick über bestehende Nutzungsregelungen dokumentiert werden (Ist-
Situation). In einem zweiten Schritt werden daraus Handlungsempfehlungen für die geodaten- 
haltenden Stellen abgeleitet. Hierbei sollen aktuelle Entwicklungen, u. a. bei gesetzlichen Regelun- 
gen (z. B. GeoZG, Transparenzgesetze) und Open-Data, sowie die Ergebnisse des IMAGI-Modellvor- 
habens „Kosten und Lizenzen“ mit dem dort verwendeten einheitlichen Lizenzmodell GeoLizenz 
berücksichtigt werden. Die Erfordernisse von geodatenhaltenden Stellen und Datennutzern sollen 
durch entsprechende Beteiligung einfließen. 

Ergebnis 
vergleichender Überblick über bestehende Nutzungsregelungen; Empfehlungen zum Umgang mit der 
Heterogenität von Nutzungsregelungen auf den verschiedenen administrativen Stufen bzw. zur 
Vereinheitlichung von Nutzungsregelungen 

Akteure (Wer?) 
• GIW-GSt. (koordinierend) 
• GDI-Kontaktstellen bei Bund und Ländern, geodatenhaltende Stellen bei Bund, Ländern und 

Kommunen, Fachgremien 
• AK Architektur (begleitend) 

Vorgehen (Wie?) 
Zweistufiges Vorgehen mit zusammenfassender Dokumentation sowie Erarbeitung einer Empfeh- 
lung 

Instrumente (Womit?) 
• Arbeitsgruppe für die Ergebnisbewertung und -darstellung 
• Workshops und Online-Evaluation mit Beteiligten 

Dauer 
1 Jahr 

Status (Monitor) 
abgeschlossen 

Risiken 
• Bereitschaft zur Übernahme der Koordinierung durch GIW-GSt. 
• Widerstände gegen Empfehlungen zu Nutzungsregelungen in der GDI-DE 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
Nr. 4 „Anwendungsfreundliche Regelungen und Mechanismen fördern die Weiterverwendung von 
Geoinformationen” (4.1, 4.2, 4.3) 

Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
• Eckpunktepapier des LG GDI-DE für die Integration der GDI-DE in die föderalen IT- und 

E-Government-Infrastrukturen, Seite 6 
• Eckpunktepapier des LG GDI-DE zur Aufstellung einer Nationalen Geoinformationsstrategie 
• Architektur der GDI-DE V. 3.0: Ziele und Grundlagen, Kapitel 5, Seite 19 ff. 
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2.7 E-Payment-Dienste analysieren 
 

Nr. und Titel 
A1.7: E-Payment-Dienste analysieren 

Priorität 
C 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Sofern für Netzdienste Geldleistungen erhoben werden, müssen nach Art. 14, Abs. 4 der INSPIRE- 
Richtlinie Dienstleistungen des elektronischen Geschäftsverkehrs verfügbar sein. Im Zusammenspiel 
mit automatisierten Lizenzierungsprozessen können E-Payment-Dienste den Zugang zu geldleis- 
tungspflichtigen  Geodaten  und   Geodatendiensten   für   die   Nutzer   erheblich   vereinfachen.   Im 
Modellvorhaben „Kosten und Lizenzen“ des IMAGI konnte durch die Verknüpfung von 
www.GeoLizenz.org mit der Bezahlplattform ePayBL gezeigt werden, dass ein einheitlicher, voll- 
ständig medienbruchfreier elektronischer Prozess für die Lizenzierung von Geodaten und Geo- 
datendiensten einschließlich eines E-Payments möglich ist. 
Zu untersuchen sind die Einbindung von E-Payment-Diensten im Kontext von Zugriffskontrolle und 
Nutzungsregelungen sowie die Eignung verschiedener E-Payment-Dienstleister und Verfahren der 
Länder. Die Ergebnisse des IMAGI-Modellvorhabens sollen dabei berücksichtigt werden, genauso wie 
Querbezüge zur Authentifizierung und Autorisierung. 
Die Erprobung der Anbindung von E-Payment-Diensten soll im Rahmen des Folgeprojektes des über 
die GIW-Kommission bereitgestellten Dienstes www.GeoLizenz.org erfolgen. Die Erfordernisse von 
geodatenhaltenden Stellen und Datennutzern bzgl. einfacher und möglichst einheitlicher Abrech- 
nung sollen durch entsprechende Beteiligung einfließen. 

Ergebnis 
Empfehlung zur Verwendung und Einbindung von E-Payment-Diensten in der GDI-DE 

Akteure (Wer?) 
• GIW-GSt. (koordinierend) 
• GDI-Kontaktstellen bei Bund und Ländern, geodatenhaltende Stellen bei Bund, Ländern und 

Kommunen, AK Architektur (begleitend) 

Vorgehen (Wie?) 
• Workshops mit Beteiligten 
• Online-Evaluation 

Instrumente (Womit?) 
Projekt, Lizenzserver GIW-Kommission 

Dauer 
3 Jahre (Pilotierung im Rahmen von www.GeoLizenz.org bis Ende 2016) 

Status (Monitor) 
abgeschlossen 

Risiken 
dezentraler Realisierungsaufwand einschließlich Finanzierung 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
keine 

Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
• A2.2: Zugriffskontrolle präzisieren 
• A1.5: Nutzungsregelungen im Publish-Find-Bind-Prozess untersuchen 
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2.8 ISO-Anwendungsprofil für CSW 3.0 untersuchen 
 

Nr. und Titel 
A1.8: ISO-Anwendungsprofil für CSW 3.0 untersuchen 

Priorität 
B 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Die Metadatennorm ISO 19115 liegt seit 2014 in einer neuen, stark überarbeiteten Version vor. Die 
Verwendung dieser überarbeiteten Norm im Rahmen der GDI-DE erfordert die Verfügbarkeit eines 
zugehörigen ISO-Anwendungsprofils für die CSW-Schnittstelle. Das bisherige ISO-Anwendungsprofil 
basiert auf dem CSW-Standard in der Version 2.0.2 und referenziert die Metadatenelemente 
entsprechend der (alten) ISO 19115. Die OGC CSW-Spezifikation liegt zudem inzwischen in der Version 
3.0 vor.  
Es ist zu klären, inwieweit in der GDI-DE Bedarf für a) die Nutzung von CSW 3.0 Schnittstellen und b) 
die Verwendung der aktualisierten ISO 19115 besteht. Dies würde in jedem Fall die Verfügbarkeit 
eines neuen ISO-Anwendungsprofils für die CSW-Schnittstelle erfordern. Da eine Bereitstellung eines 
entsprechenden ISO-Anwendungsprofils für CSW 3.0 und neue ISO 19115 durch Dritte momentan 
nicht zu erwarten ist, ist zu klären, ob und wie die Erstellung des ISO-Anwendungsprofils seitens der 
GDI-DE unterstützt werden kann. 
Weiter sollen auch die Aktivitäten und Pläne von INSPIRE in diesem Bereich gesammelt und 
berücksichtigt werden und darüber hinaus eine Markterhebung durchgeführt werden, ob und welche 
Software schon die neue Metadatennorm unterstützt.  

Ergebnis 
Ein Bericht, der den aktuellen Status der o. g. Standardisierung sowie den Bedarf innerhalb der GDI- 
DE darstellt und mögliche Beiträge zur Spezifikation eines ISO-Anwendungsprofils inkl. Ressourcen- 
abschätzung aufzeigt. 

Akteure (Wer?) 
• AK Metadaten (koordinierend) 
• Kst. GDI-DE (einzubinden) 
• externe Fachexpertise 

Vorgehen (Wie?) 
• Recherche, ob aufgrund der überarbeiteten ISO 19115 der Bedarf für ein neues, aktuelles ISO- 

Anwendungsprofil für CSW 3.0 besteht 
• Recherche der Aktivitäten bei ISO/OGC 
• Recherche der Aktivitäten im Rahmen von INSPIRE 
• Ressourcenschätzung für aufgezeigten Handlungsbedarf 

Instrumente (Womit?) 
Arbeitsgruppe 

Dauer 
6 Monate 

Status (Monitor) 
in Bearbeitung 

Risiken 
fehlende Personalressourcen 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
• Nr. 12 „Geoinformationen leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und 

Nachhaltigkeit des Staates“ (12.1) 
• Nr. 14 „Geoinformationen werden auf Basis allgemein anerkannter Regeln interoperabel 

bereitgestellt (14.1, 14.2) 

Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
Diese Maßnahme ist von keiner anderen Maßnahme abhängig. 
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2.9 Anwendungsfälle für INSPIRE-Datenmodelle dokumentieren 
 

Nr. und Titel 
A1.9: Anwendungsfälle für INSPIRE-Datenmodelle dokumentieren 

Priorität 
A 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Mit der Präsentation von Nutzungsmöglichkeiten der GDI-DE wird das Bewusstsein für die Umset- 
zung von INSPIRE und der GDI-DE gefördert. Hierzu sollen exemplarisch Anwendungsfälle für die 
harmonisierten INSPIRE-Datenmodelle dokumentiert und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 
GDI-DE verwendet werden. 

Ergebnis 
• Dokumentation der Anwendungsfälle für INSPIRE-Datenmodelle ist verfügbar 
• bedarfsorientierte Evaluierung der Datenmodelle (Input für Fortentwicklung der Datenmodelle) 

Akteure (Wer?) 
• Kst. GDI-DE (koordinierend) 
• GDI-Kontaktstellen bei Bund und Ländern (beteiligt) 
• AK INSPIRE 
• ausgewählte geodatenhaltende Stellen 

Vorgehen (Wie?) 
• Ausarbeitung eines Vorgehensmodells 
• Analyse oder Abfrage bestehender Anwendungsfälle 
• Dokumentation der Anwendungsfälle 

Instrumente (Womit?) 
• Projekt 

Dauer 
• 2 Jahr 

Status (Monitor) 
in Bearbeitung 

Risiken 
• Ressourcen stehen nicht ausreichend zur Verfügung 
• keine ausreichende Beteiligung 

Zuordnung zu NGIS-Zielen  
• Nr. 3 „Geoinformationen werden wirtschaftlich erhoben, geführt und bereitgestellt“ (3.5) 
• Nr. 5 „ Prozesse werden durch Integration von Geoinformationen optimiert“ (5.1) 
• Nr. 6 „Verständnis und Mehrwert von Geoinformationen sind bekannt“ (6.1, 6.3) 
• Nr. 7 „Geoinformationen werden transparent dokumentiert und veröffentlicht“ (7.1, 7.2, 7.3) 

Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
Diese Maßnahme ist von keiner anderen Maßnahme abhängig. 
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2.10 Registrierung von Datenmodellen/Transformationsregeln vorbereiten 
 

Nr. und Titel Priorität 
A1.10: Registrierung von Datenmodellen/Transformationsregeln vorbereiten B 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Bei der Verarbeitung von Geodatensätzen ist die Kenntnis der zugrundeliegenden Datenmodelle von 
grundlegender Bedeutung. Die Registrierung von Datenmodellen und deren Erweiterungen an 
zentraler Stelle der GDI-DE fördert deren Wiederverwendung und vermeidet Fehler durch 
Mehrdeutigkeit. In der Praxis existieren sowohl harmonisierte Datenmodelle, wie z. B. die auf 
europäischer Ebene geforderten INSPIRE- Datenmodelle, als auch Erweiterungen zur Unterstützung 
individueller Anwendungen. Oft werden dieselben Geodaten je nach Anwendung parallel in 
verschiedenen Datenmodellen genutzt. Daher wird die Fähigkeit benötigt, Geodaten effizient 
zwischen Datenmodellen zu transformieren. Dies dient dem Ziel der Interoperabilität. Eine 
Transformation wird üblicherweise von verschiedenen Stellen und mehrfach durchgeführt, deshalb 
ist es sinnvoll, die Datenmodelle von Quelle und Ziel zusammen mit den Transformationsregeln an 
einer Stelle abrufen zu können. Als nationale technische Komponente für fachlich oder 
organisatorisch übergreifende Informationen, die in der GDI-DE benötigt werden, dient die GDI-DE 
Registry. Sie soll um die Registrierung und Nutzung von Datenmodellen und Transformationsregeln 
ergänzt werden. 
Ergebnis 
• Dokumentation der Anwendungsfälle 
• Akteure der GDI-DE können über die GDI-DE Registry Datenmodelle registrieren und verwalten 
• Nutzer können Datenmodelle über die GDI-DE Registry recherchieren und nutzen 
• optional: Akteure der GDI-DE können über die GDI-DE Registry Regeln zur Transformation zwi- 

schen bereits registrierten Datenmodellen registrieren und verwalten 
• optional: Nutzer können Transformationsregeln über die GDI-DE Registry recherchieren und 

nutzen 
• Ergänzung der Angaben im Architekturkonzept der GDI-DE und im Leistungskatalog für den Be- 

trieb der GDI-DE Registry 

Akteure (Wer?) 
• AK Architektur (koordinierend) 
• BKG (Weiterentwicklung GDI-DE Registry) 
• potentiell AG Geodaten, ggf. Fachexperten (Datenmodellierung, geodatenhaltende Stelle) 
• Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) 

Vorgehen (Wie?) 
• Ausarbeitung von Anwendungsfällen; Analyse bestehender Standards für Datenmodelle 
• Erweiterung der GDI-DE Registry um Register für Datenmodelle 
• Analyse bestehender Standards für Transformationsmethoden 
• optional: Erweiterung der GDI-DE Registry um Register für Transformationsregeln 
• Vorbereitung des Betriebs der erweiterten GDI-DE Registry 

Instrumente (Womit?) 
Projekt 

Dauer 
2 Jahre 

Status (Monitor) 
in Bearbeitung 

Risiken 
• Ressourcen stehen nicht ausreichend zur Verfügung 
• Standards für Transformationsregeln sind nicht hinreichend verfügbar 
• fehlende fachliche Fortführung durch AG Geodaten, falls diese aufgelöst werden sollte 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
Nr. 15 „Nationale Komponenten sichern die zentrale Erschließung von Geoinformationen” (15.2) 
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Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
A1.2: Geodaten in XÖV-Modellen integrieren 
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2.11 WMS-DE-Profil weiterentwickeln 
 

Nr. und Titel 
A1.11: WMS-DE-Profil weiterentwickeln 

Priorität 
A 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Aufgrund neuer Standards und Anforderungen soll das bisherige WMS-DE-Profil 1.0 durch ein neu- 
es, allgemeineres Profil für Darstellungsdienste abgelöst werden. Ziel des neuen Profils ist die Ge- 
währleistung der einheitlichen Nutzbarkeit (Interoperabilität) aller Darstellungsdienste innerhalb  der 
GDI-DE. Das Profil soll auf den OGC-Standards WMS 1.1.1, WMS 1.3.0 und WMTS 1.0.0 basieren und 
sich an die Technical Guidance zu den INSPIRE-Darstellungsdiensten anlehnen. Darüber hinaus sollen 
die Standards dahingehend konkretisiert werden, dass sich eine optimale Nutzbarkeit im Rahmen des 
Aufbaus und Betriebs der GDI-DE ergibt. 
Die Konkretisierung enthält u. a. Vorgaben zu: 
• einer eindeutigen, persistenten Referenzierbarkeit von Informationsquellen, 
• Koordinatenreferenzsystemen, 
• Qualitätsanforderungen (Quality of Service), 
• Zeichenkodierungen (Encoding), 
• Absicherungsverfahren, 
• Metadaten, 
• Schnittstellen (Encoding), Operationen. 
Neben den technischen Vorgaben wird das Dokument auch einen erläuternden Teil umfassen, der 
u. a. die Begründungen für die konkreten Anforderungen enthält. 

Ergebnis 
Dokument: Vorgaben der GDI-DE zur Bereitstellung von Darstellungsdiensten und Methodik für 
fachspezifische Ergänzungen 

Akteure (Wer?) 
• AK Geodienste 
• Netzwerk GDI-DE (für Review-Prozess) 
• AK Metadaten (für Review-Prozess) 

Vorgehen (Wie?) 
• Analyse des bestehenden WMS-DE-Profils 
• Analyse der aktuellen OGC-Standards 
• Analyse der Vorgaben aus der INSPIRE-Richtlinie 
• Festlegung der für die GDI-DE relevanten Vorgaben aus OGC, INSPIRE und dem bestehendem Profil 
• Festlegung weiterer Konkretisierungen zur Erreichung der notwendigen Interoperabilität inner- 

halb der GDI-DE 
• Erarbeitung der Erläuterungen 
• Reviewprozess über Netzwerk GDI-DE 

Instrumente (Womit?) 
AK Workshops, ggf. Reviews 

Dauer 
ca. 8 Monate 

Status (Monitor) 
abgeschlossen 

Risiken 
keine 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
• Nr. 12 „Geoinformationen leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und 

Nachhaltigkeit des Staates“ (12.1) 
• Nr. 14 „Geoinformationen werden auf Basis allgemein anerkannter Regeln interoperabel 

bereitgestellt (14.1, 14.2) 
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Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
Diese Maßnahme ist von keiner anderen Maßnahme abhängig. 
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2.12 Handlungsempfehlungen für Spatial Data Services 
 

Nr. und Titel 
A1.12: Handlungsempfehlungen für Spatial Data Services 

Priorität 
B 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
INSPIRE wird in naher Zukunft weitere Vorgaben für die Beschreibung (Metadaten), Entwicklung  und 
Bereitstellung von Diensten erlassen, die mit INSPIRE-relevanten Datensätzen arbeiten. Dazu werden 
die entsprechenden Durchführungsbestimmungen zu Netzdiensten und zur Interoperabili- tät von 
Geodatensätzen und -diensten erweitert werden. 
Auf die von INSPIRE betroffenen Stellen werden durch die Änderungen der Durchführungsbestim- 
mungen neue Anforderungen zukommen. Für die GDI-DE soll deshalb eine Handlungsempfehlung 
erstellt werden, welche die neuen Vorgaben und Anforderungen bündelt und die Dienstanbieter bei 
deren Umsetzung unterstützt. 

Ergebnis 
Bündelung der verteilten Vorgaben und Anforderungen von INSPIRE bezogen auf Spatial Data Ser- 
vices in einer klaren und einfach verständlichen Handlungsempfehlung 

Akteure (Wer?) 
AK Geodienste 

Vorgehen (Wie?) 
• Analyse der Durchführungsbestimmungen zu Netzdiensten 
• Analyse der Durchführungsbestimmungen zur Interoperabilität von Geodatensätzen und 

-diensten 
• Zusammentragen relevanter Vorgaben und Anforderungen 
• Entwicklung einer geeigneten Dokumentstruktur 
• Umsetzung von Prototypen/Beispielen 
• Erstellung des Dokuments in bewährter Vorgehensweise (Kleingruppen im AK) 

Instrumente (Womit?) 
• AK Workshops 
• ggf. Workshop mit erweitertem Teilnehmerkreis 
• ggf. Reviews 

Dauer 
ca. 6 Monate nach Veröffentlichung von Änderungen der Durchführungs- 
bestimmungen 

Status (Monitor) 
in Bearbeitung 

Risiken 
keine 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
• Nr. 12 „Geoinformationen leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und 

Nachhaltigkeit des Staates“ (12.1) 
• Nr. 14 „Geoinformationen werden auf Basis allgemein anerkannter Regeln interoperabel 

bereitgestellt (14.1, 14.2) 

Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
Diese Maßnahme ist von keiner anderen Maßnahme abhängig. 
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2.13 Entwicklung von Leitlinien für die Fortführung und die 
Langzeitspeicherung von Geoinformationen 

 

Nr. und Titel 
A1.13 Entwicklung von Leitlinien für die Fortführung und die 
Langzeitspeicherung von Geoinformationen 

Priorität 
B 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Im Zielbereich B „Wirtschaftlichkeit und Effizienz“ der Nationalen Geoinformationsstrategie (NGIS) ist 
die versionierte Langzeitspeicherung (LZS) und –archivierung von Geoinformationen verankert. Mit 
diesem Werkzeug soll die Recherche und Nachvollziehbarkeit zeitlicher Entwicklungen ermöglicht 
werden. Bisher werden in der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) allerdings nur „in 
Verwendung stehende Geodaten“ geführt und gepflegt. Aufgrund neuer Anforderungen und 
Interessen, wie beispielsweise der Ermittlung und Nachvollziehbarkeit von zeitlichen, 
gesellschaftlichen oder umweltbedingten Veränderungen, besteht jedoch der Bedarf, neben den 
aktuell bereitgestellten Geodaten, auch diese in der LZS vorzuhalten und entsprechend nachhaltig 
verfügbar zu machen. 
Um eine sinnvoll strukturierte und nachhaltige LZS von versionierten Geobasis- und Geofachdaten 
aufzubauen und wirtschaftlich zu pflegen, müssen neue Erhebungs- und Fortführungsprozesse 
konzeptionell erarbeitet werden. Da eine Beziehung zwischen aktuell bereitgestellten Geodaten und 
dennen in der LZS besteht, soll diese Beziehung beschrieben und entsprechende, bereits vorhandene, 
Konzepte berücksichtigt werden. 

Ergebnis 
Erstellung eines Dokuments mit Leitlinien für die Langzeitspeicherung von Geodaten. 

Akteure (Wer?) 
• AK Architektur (koordinierend) 
• AG Geodaten, AG Umsetzung NGIS (begleitend) 
• Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung 

Vorgehen (Wie?) 
• Evaluierung des Konzeptes „Langzeitspeicherung digitaler Geodaten“ (HH) 
• Zusammentragen relevanter Vorgaben und Anforderungen aus Bund und den Ländern, u. a. durch  

Berücksichtigung der in den Fachverwaltungen vorhandenen Dokumente, z. B. neben dem 
Konzept der AdV „Leitlinien zur bundesweit einheitlichen Archivierung von Geobasisdaten“ auch 
„Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit - Baustein E-Langzeitspeicherung (BMI)“ 
und (in Arbeit) befindliche „ISO-Norm zur Langzeitarchivierung von Geodaten und Metadaten“ 

• Kriterien zum Daten-Status definieren, bspw. zum Unterschied zwischen aktuell in der GDI-DE 
bereitgestellten Daten vs. Daten in der LZS, sowie rechtliche Aspekte (Datenschutz, Verlust an 
Nutzungsrechten nach Ablauf bestimmter Fristen etc.) und Zugriffskriterien (bedarfsbedingt vs. 
dauerhaft wie bei INSPIRE) berücksichtigen 

• Auswirkung der LZS auf die Architektur der GDI-DE untersuchen, Notwendigkeit zur Anpassung 
der Architekturdokumente prüfen, Erarbeitung der technischen Möglichkeiten von 
Langzeitdatenspeicherung und Anwendungsübertragung der LZS-Methoden auf GDI-DE 

• ggf. Folgemaßnahmen vorschlagen 

Instrumente (Womit?) 
Projekt 

Dauer 
12 Monate 

 

Status (Monitor) 
in Bearbeitung 
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Risiken 
 Dissens über Definition von LZS und dauerhafte Verfügbarkeit 
 Verwaltungsverantwortung noch nicht klar 
 möglicherweise fehlende Personalressourcen aufgrund einer neuen, zusätzlichen Aufgabe 
 Definition und Abgrenzung zur Archivierung 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
 Nr. 3 „Geoinformationen werden wirtschaftlich erhoben, geführt und bereitgestellt“ (3.4)  
 Nr. 12 „Geoinformationen leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit 

des Staates“ (12.5) 

Querverweise zu anderen Maßnahmen der GDI-DE 
Die Empfehlungen zur LZS sind bei der Maßnahme A1.14 zu berücksichtigen. 
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2.14 Intelligente Datenerfassung, Haltung und Bereitstellung innerhalb der 
öffentlichen Verwaltung 

 

Nr. und Titel 
A 1.14  Intelligente Datenerfassung, Haltung und Bereitstellung innerhalb 
der öffentlichen Verwaltung 

Priorität 
B 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Die NGIS benennt das Ziel 3: „Geoinformationen werden wirtschaftlich erhoben, geführt und 
bereitgestellt“. Geodaten sollen effektiv und effizient bereitgestellt werden. Strukturen sollen 
gefördert werden, welche die dauerhafte Haltung von Sekundärdatenbeständen ersetzen oder auf ein 
Mindestmaß reduzieren. Dazu gehören Strukturen, die ein arbeitsteiliges Zusammenwirken über 
Verwaltungsebenen hinweg ermöglichen, ebenso wie die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen und privaten Anbietern.  
Bereits heute gibt es eine Vielzahl nationaler Aktivitäten. Es soll untersucht werden, inwieweit diese 
aufeinander abgestimmt werden können. Dazu braucht es eine Analyse und Bewertung möglicher 
kooperativer Datenerfassungsmethoden. Eine Koordination sollte zunächst auf Ebene des AK 
Architektur erfolgen. Der Fokus liegt a) auf der Datenerfassung mit Hilfe intelligenter Plattformen, die 
eine Nutzer-Integration ermöglichen (z. B. Crowdsourcing, Cloudspeicherung) und b) auf der 
semantischen Integration von Daten in nachhaltigen Modellen (z. B. Schulstandorte in „XErleben“). 
Auch soll untersucht werden, welche Mehrwerte eine gemeinsam organisierte Bereitstellung für 
INSPIRE bietet, z. B. auf zentraler (Bundes-/Landes-) und dezentraler (Kommunal-)Ebene. 

Ergebnis 
Schaffung einer Handlungsempfehlung zu intelligenten und semantischen Konzepten der 
Datenerfassung, Haltung und Bereitstellung, ggf. Folgemaßnahmen empfehlen, Verankerung im 
Architekturdokument 

Akteure (Wer?) 
 AK Architektur (koordinierend) 
 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung 

Vorgehen (Wie?) 
• Best Practice Beispiele vor dem Hintergrund des Einsatzes neuer Technologien sammeln  
• Beispielhaftes Konzept erstellen, ggf. Folgemaßnahmen via Change Request empfehlen (diese 

sind mit den zuständigen Verwaltungen vorab abzustimmen) 
• Notwendigkeit zur Anpassung der Architekturdokumente prüfen 

Instrumente (Womit?) 
Projekt 

Dauer 
12 Monate 

Status (Monitor) 
in Bearbeitung 

Risiken 
 Bestehende Regelungen (Sicherheitskonzepte, Verwaltungshoheiten und Nutzungsbedingungen) 

behindern effektive Zusammenarbeit 
 keine ausreichende Beteiligung 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
 Nr. 3 „Geoinformationen werden wirtschaftlich erhoben, geführt und bereitgestellt“ (3.1) 
 Nr. 5 „Prozesse werden durch Integration von Geoinformationen optimiert“ (5.4) 
 Nr. 9 „Nutzer werden an der Weiterentwicklung der Geoinformationen kooperativ beteiligt“ (9.1) 
 Nr. 12 „Geoinformationen leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und 

Nachhaltigkeit des Staates“ (12.2) 
 
Querverweise zu anderen Maßnahmen der GDI-DE 
Die Maßnahme soll auf den Datenhaltungskonzepten der Langzeitspeicherung (A1.13) und den 
bestehenden Kooperationen des GDI-DE Netzwerkes (I1.1) aufbauen. Die Empfehlungen sind 
fachlich und technisch aufeinander abzustimmen.  
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2.15 Regelungen der GDI-DE in die Anwendung bringen 
 

 
Nr. und Titel 
A1.15  Regelungen der GDI-DE in die Anwendung bringen 

Priorität 
B 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
„Interne GDI-DE Beschlusslagen“ an unmittelbar in die GDI-DE eingebundene Akteure werden in der 
Regel im Sinne von Aufträgen umgesetzt bzw. ausgeführt, z. B. von der Koordinierungsstelle GDI-DE, 
dem BKG oder von Arbeitskreisen. „Externe Beschlusslagen“ die allgemein an Geodaten haltende 
Stellen der öffentlichen Verwaltung gerichtet sind, werden nicht im gleichen Maße umgesetzt, u. a. 
auch Regelungen zur Anwendung von GDI-DE Standards. 
Die Nicht-Beachtung von Standardvorgaben der GDI-DE wirken sich kritisch auf die in der NGIS avisierte 
Interoperabilität aus. Beispielhaft können hier die ISO-basierten Metadatenstandards der GDI-DE 
genannt werden, die u. a. im Bereich von Open-Data oder innerhalb der Wissenschaft nicht verbreitet 
sind. Deren Infrastrukturen folgen anderen Vorgaben und Regelungen bzw. Standards. 
Mit dem Ziel die GDI-DE agiler zu machen sollte geklärt werden,  
- ob und ggf. welche Standardvorgaben der GDI-DE in der öffentlichen Verwaltung „nicht“ oder nur 

„teilweise“ umgesetzt werden (z. B. Metadatenstandards, Datenstandards, Dienstestandards etc.) 
und  

- wie und mit welcher Konsequenz sich die Nicht-Beachtung der GDI-DE Regelungen auswirkt. 
In der Maßnahme sind hierzu: 
- praktische, vorwiegend technische Hemmnisse in der GDI-DE – um diese praktikabler zu machen 

– inhaltlich zu beschreiben, 
- auch rechtliche und organisatorische Aspekte mit zu betrachten, 
- anlassbezogen Standards von Fachnetzwerken/-communities auf ihre Integration in die 

Architektur bzw. die nationalen technischen Komponenten der GDI-DE zu überprüfen. 

Ergebnis 
Defizitanalyse 

Akteure (Wer?) 
• AK Architektur (koordinierend) 
• Kst/BKG und Kontaktstellen 
• Ggf. externer Dienstleister 

Vorgehen (Wie?) 
• Konzept 
• Systematische Untersuchung  
• Notwendigkeit zur Anpassung der Architekturdokumente prüfen 
• Bericht mit Entscheidungsvorschlag an LG GDI-DE 

Instrumente (Womit?) 
Projekt 

Dauer 
6 Monate 

Status (Monitor) 
abgeschlossen 

Risiken 
 fehlende Ressourcen 
 keine ausreichende Beteiligung 
 unzureichende Akzeptanz zur Beachtung von Standardvorgaben in der GDI-DE 
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Zuordnung zu NGIS-Zielen 
Nr. 14 „Geoinformationen werden auf Basis allgemein anerkannter Regeln interoperabel 
bereitgestellt“ (14.1, 14.2) 
 Querverweise zu anderen Maßnahmen der GDI-DE 

 A1.2: Geodaten in XÖV-Modellen integrieren 
 A1.8: ISO Anwendungsprofil für CSW 3.0 untersuchen 
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2.16 Sicherstellung der Nutzbarkeit von Metadaten der GDI-DE für 
DCAT-AP.de 

 
Nr. und Titel  Priorität 

B A1.16: Sicherstellung der Nutzbarkeit von Metadaten der GDI-DE für 
DCAT-AP.de  

Beschreibung/Hintergrund/Motiv/ (Was?) 

Der IT-Planungsrat hat in seiner 26. Sitzung (28.06.2018) mit der Entscheidung 2018/30 - 
Standardisierungsbedarf "Metadatenstruktur für offene Verwaltungsdaten" die verbindliche 
Nutzung des Interoperabilitätsstandards "DCAT-AP in der Ausprägung DCAT-AP.de", wie in der 
Spezifikation des Standards beschrieben, beschlossen. 

Die in der GDI-DE bereitgestellten Metadateninhalte sollen auch in anderen Systemen, wie z. B. im 
GovData- oder dem Europäischen Datenportal genutzt werden. Um dies zu ermöglichen, muss die 
Überführung der Metadaten der GDI-DE in die Struktur des Standards DCAT-AP.de sichergestellt 
sein. 

Für eine fehlerfreie Abbildung der Metadateninhalte der GDI-DE ist eine korrekte Ableitung bzw. 
Transformation vom ISO-Anwendungsprofil für die CSW-Schnittstelle zum Standard DCAT-AP.de 
erforderlich. Aus diesem Grund ist sowohl ein detailliertes Abbildungsregelwerk („Mapping“) als 
auch eine Applikation inkl. deren Schnittstellen, welche die Transformation der Metadaten 
vornimmt, zu erstellen und jeweils nachhaltig bzw. laufend zu gewährleisten.  

Angesichts der unidirektionalen Überführung der GDI-DE Metadaten in den Standard DCAT-AP.de 
gilt es organisatorisch zu klären, wie die Bereitstellungswege der Metadaten innerhalb der GDI-DE 
und GovData im Format des Standard DCAT-AP.de zu erfolgen haben. Das Ziel der Maßnahme ist, 
den optimalen Lösungsweg für eine fehlerfreie und ressourcen-schonende Bereitstellung der GDI-
DE Metadatensätze für den Standard DCAT-AP.de zu entwickeln und die Umsetzung nachhaltig 
sicherzustellen. Bei einer möglichen Anpassung der Standards bzw. der Schnittstelle, stimmt sich der 
Vertreter der GDI-DE in bzw. mit der Fachgruppe GovData, ggf. unter Hinzuziehung externer 
Experten, ab. 

Ergebnis 

 Definition und Festlegung von klaren Zuständigkeiten seitens GDI-DE und DCAT-AP.de 
 Dokumentation des Abbildungsregelwerks  
 Dokumentation der Bereitstellungswege bzw. Topologie 
 Offenlegung/Bereitstellung gegenüber GDI-DE: Dokumentation der Applikation und deren 

Schnittstellen durch den Betreiber (Leistungsbeschreibung) 
 Falls erforderlich: Spezifikation der Regelwerke von GDI-DE und/oder DCAT-AP.de 

Akteure (Wer?) 

 AK Metadaten (koordinierend) 
 AK Architektur (begleitend) 
 Betrieb GDI-DE (einzubinden) 
 Geschäftsstelle - IT-Planungsrat  (einzubinden) 
 Fachgruppe GovData (einzubinden) 
 Ggf. Katalogbetreiber (einzubinden) 
 Ggf. externe Fachexpertise 

Vorgehen (Wie?) 

 Festlegen der zuständigen Verantwortlichen sowie deren Arbeitsgruppen 
 Untersuchung des Standards DCAT-AP.de 
 Wissenstransfer bzgl. Metadatendarstellung in GovData 
 Begutachtung der Aktivitäten im Rahmen von INSPIRE (u. a. Good Practice Document: 

GeoDCAT-AP) und OGC (u. a. Community Standard: GeoDCAT-AP) 
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 Zuordnung der Metadaten-Inhalte zwischen GDI-DE und DCAT-AP.de 
 Durchführung mögl. Aktualisierungen in Regelwerken GDI-DE und/oder DCAT-AP.de 
 Klärung der Metadatenbereitstellungswege/ -topologie 
 Festlegungen zur Anwendung und deren Schnittstellen durch den Betreiber 

(Leistungsbeschreibung) 
 Ressourcenschätzung zur Vergabe der Umsetzung zur Entwicklung der Anwendung (sofern im 

Handlungsbereich der GDI-DE) 
 Ressourcenschätzung für den gesamten aufgezeigten Handlungsbedarf 

Instrumente (Womit?) 

Arbeitsgruppen, Workshops 

Dauer 

12 Monate 

Status (Monitor) 

in Bearbeitung 

Risiken 

 fehlende Personalressourcen 
 fehlende Mittel zur Vergabe der Umsetzung „Application“ 
 Daueraufgabe 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 

 Nr. 1 „Geoinformationen sind für alle zugänglich und einfach zu nutzen“ 
 Nr. 12 „Geoinformationen leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und 

Nachhaltigkeit des Staates“ (12.1) 
 Nr. 14 „Geoinformationen werden auf Basis allgemein anerkannter Regeln interoperabel 

bereitgestellt“ 
 Nr. 15 „Nationale Komponenten sichern die zentrale Erschließung von Geoinformationen” 

(15.2) 

Querverweise zu anderen Maßnahmen der GDI-DE 

 A1.8 ISO-Anwendungsprofil für CSW 3.0 untersuchen 
 A1.15 Regelungen der GDI-DE in die Anwendung bringen 
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2.17 Betrieb Geokodierung vorbereiten 
 

Nr. und Titel 
A2.1: Betrieb Geokodierung vorbereiten 

Priorität 
A 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
„Geokodierung“ bezeichnet die Zuordnung einer Koordinate eines Referenzsystems zu Fachobjek- 
ten/Sachdaten. Die automatisierte Geokodierung wird als zentraler nationaler Dienst in der GDI-DE 
für die Gewährleistung räumlicher Interoperabilität benötigt. Er soll in folgenden Ausprägungen 
realisiert und betrieben werden: 

 Gazetteerdienst (Ortssuchdienst): 
Dient der Verortung und Visualisierung einzelner Gebäudeadressen, Flurstücksbezeichnungen 
und geographischer Namen in Geoanwendungen. Er dient somit der Positionierung und Visuali- 
sierung einzelner Objekte und unterstützt die Ortssuche ggf. durch dynamisch generierte Vor- 
schlagslisten. 

 Geokodierungsdienst: 
Dient der (massenhaften) Überführung von Objekten mit indirekter Georeferenzierung in direkt 
georeferenzierte Objekte zu deren Speicherung. 

 Reverser Geokodierungsdienst (Geodekodierungsdienst): 
Geodatendienst, der z. B. Gebäudeadressen, geographische Namen oder andere geographische 
Identifikatoren ermittelt, die in einem räumlichen Gebiet liegen, das in einer Geoanwendung 
ausgewählt wurde. Damit können die erhaltenen geographischen Identifikatoren in Geoanwen- 
dungen weiterverarbeitet werden. 

Die Datenbereitstellung, die technische Entwicklung der zugehörigen Dienste und der rechentechni- 
sche Betrieb sind zukünftig zu gewährleisten. 

Ergebnis 
Rechen- und fachtechnischer Betrieb der zentralen nationalen Komponente Geokodierung, um 
Fachobjekte der öffentlichen Verwaltung und von Dritten verorten zu können. 

Akteure (Wer?) 
AdV, BKG und LG GDI-DE in Kooperation 

Vorgehen (Wie?) 
Die zentrale nationale Komponente soll mit den o. g. Funktionen in folgender Priorisierung realisiert 
und technisch betrieben werden: Gazetteer, Geokodierung, Geodekodierung. Für die Nutzung der 
einzelnen Funktionen werden vertriebliche Regelungen der Datennutzung (Nutzungsregelungen) 
festgelegt. 

Instrumente (Womit?) 
Projekt 

Dauer 
alle drei Stufen: gesamt 18 Monate 

Status (Monitor) 
abgeschlossen 

Risiken 
• Finanzierung 
• Dissens über Nutzungsregelungen (kostenfrei und nutzungsoffen) 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
Nr. 12 „Geoinformationen leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
des Staates“ (12.3) 
 Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
Beschluss zu TOP 5 Geokodierung auf der 19. Sitzung des LG GDI-DE 
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2.18 Zugriffskontrolle präzisieren 
 

Nr. und Titel 
A2.2: Zugriffskontrolle präzisieren 

Priorität 
B 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Um in der GDI-DE zugriffsgeschützte Daten und Dienste bereitzustellen und nutzen zu können, wur- 
de im Jahr 2009 im Auftrag des AK Architektur ein Konzept erstellt. Dieses sieht vor, dass die Au- 
thentifizierung und die Autorisierung dezentral durch die jeweils zuständigen Organisationen erfol- 
gen. Mit dem Aufbau einer Vertrauensdomäne wird es Nutzern möglich, durch einmaliges Authenti- 
fizieren auf verschiedenste geschützte Angebote unterschiedlicher Anbieter zuzugreifen. Im Jahr 
2011 wurde das Konzept erfolgreich auf seine Machbarkeit hin untersucht. Mit Beschluss 55 vom 
27.07.2012 erfolgte der Auftrag des LG GDI-DE an den AK Architektur, die Komponente Zugriffskon- 
trolle genauer zu beschreiben. 
Die  notwendigen  Schritte  für  den  operativen  Betrieb  eines  AAI-Lokalisierungsdienstes  (vgl. Kap. 
3.3.5 im Modul „Technik“), um in der GDI-DE die interoperable Bereitstellung und Nutzung zugriffs- 
geschützter Daten zu ermöglichen, sind in einem Bericht zu präzisieren, möglichen Betriebsszenari- 
en gegenüberzustellen und finanziell zu quantifizieren. Des Weiteren sollen auch Aktivitäten des E-
Governments im nationalen und europäischen Kontext sowie die Anforderungen von Nutzern aus der 
Wirtschaft berücksichtigt werden. Der Bericht ist dem LG GDI-DE zur Beschlussfassung vorzule- gen. 

Ergebnis 
Ein Bericht, der die notwendigen Schritte für den Betrieb der Komponente und die damit verbunde- 
nen Kosten darlegt. 

Akteure (Wer?) 
• AK Architektur (koordinierend) 
• ausgewählte Partner über die GDI-Kontaktstellen bei Bund und Ländern, GIW-GSt. 

Vorgehen (Wie?) 
• Umfeldanalyse, Dokumentenrecherche und Austausch mit Betreibern der DFN-AAI 
• ggf. Interviews/Workshops mit der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) 
• ggf. Interviews/Workshops mit Vertretern der INSPIRE/ISA Working Group 

Instrumente (Womit?) 
Interview, Workshop, Recherche 

Dauer 
9 Monate 

Status (Monitor) 
abgeschlossen 

Risiken 
Verfügbarkeit der einzubindenden Stellen 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
Nr. 11 „Datensicherheit von Geoinformationen wird gewährleistet“ (11.1) 
 Querverweise zu anderen Maßnahmen 
• A1.5: Nutzungsregelungen im Publish-Find-Bind-Prozess untersuchen 
• A1.7: E-Payment-Dienste analysieren 
• Beschluss 55 des LG GDI-DE vom 27.07.2012 
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2.19 Change-Prozess für zentrale Komponenten der GDI-DE einführen 
 

Nr. und Titel 
A3.1: Change-Prozess für zentrale Komponenten der GDI-DE einführen 

Priorität 
A 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Die zentralen Komponenten der GDI-DE sollen in einem formalisierten Verfahren geändert werden 
(Change-Prozess). Der Change-Prozess behandelt Änderungen, die als Change klassifiziert werden. Als 
Change wird das Hinzufügen, Modifizieren oder Entfernen von Funktionen der zentralen Kom- 
ponenten bezeichnet, die Auswirkungen auf deren Betrieb haben. Die Auswirkungen können sich auf 
Architekturen, Prozesse, Tools, Messgrößen und Dokumentationen der zentralen Komponenten 
beziehen. 
Auf der Grundlage der Vorgaben der VV2013, Anlage 2, Punkt 10 wird ein Prozessmodell mit fol- 
genden Inhalten definiert und implementiert: 
• IT-Servicemanagement-Prozesse zur Behandlung von Anträgen(Change Requests), die auf die 

Umsetzung von Changes zielen, 
• Rollen, Funktionen und Akteure, 
• Kriterien zur Klassifizierung von Changes in Standard-, Emergency-, Major- und Minor-Changes, 
• Kriterien zur Annahme oder Abweisung von Change Requests. 
Anschließend soll das Prozessmodell in einem Serviceticketsystem implementiert werden. 

Ergebnis 
• Dokumentation des Modells für den Change-Prozess für zentrale Komponenten der GDI-DE 
• Steuerung des Change-Prozesses über das Serviceticketsystem 

Akteure (Wer?) 
LG GDI-DE, AK Architektur, Kst. GDI-DE, BKG (Betrieb GDI-DE) 

Vorgehen (Wie?) 
• Analyse bestehender Prozesse und Prozessmodellierung 
• Implementierung des Prozessmodells (einschließlich der Rollen, Funktionen und Akteure) in der 

GDI-DE (insbesondere im Serviceticketsystem) 
• Betriebsaufnahme des Serviceticketsystems 

Instrumente (Womit?) 
• Werkzeug zur Prozessdokumentation (für die Dauer der Untersuchung) 
• Serviceticketsystem (Einführung und Betrieb auf Dauer) 

Dauer 
• 6 Monate für Analyse, Modellierung und Implementierung des Prozesses 
• danach dauerhafte Aufgabe 

Status (Monitor) 
abgeschlossen 

Risiken 
• Ressourcen stehen nicht ausreichend zur Verfügung 
• Prozessmodell wird innerhalb der GDI-DE nicht akzeptiert 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
 Nr. 13 „Geoinformationen werden über leistungsfähige IT-Infrastrukturen bereitgestellt und 

genutzt“ (13.1) 
 Nr. 15 „Nationale Komponenten sichern die zentrale Erschließung von Geoinformationen“ (15.1, 

15.2) 

Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
Verwaltungsvereinbarung GDI-DE von Bund und Ländern (VV2013) 
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2.20 Evaluierung der Architekturdokumente einführen 
 

Nr. und Titel 
A3.2: Evaluierung der Architekturdokumente einführen 

Priorität 
A 

Beschreibung/Hintergrund/Motiv (Was?) 
Die Aktualität und die Richtigkeit der Architekturdokumente – einschließlich der Profile, Konventio- 
nen und Handlungsempfehlungen – müssen für den ordnungsgemäßen Betrieb der GDI-DE sicher- 
gestellt sein. Dies schließt auch die Reklassifizierung der Standards ein. Aktualität und Richtigkeit  der 
Dokumente wird durch anlassbezogene und regelmäßige Evaluierungen sowie (wenn notwendig) 
durch Änderungen gewährleistet. Es wird ein Modell mit folgenden Inhalten definiert und im- 
plementiert: 
• Prozesse zur Evaluierung und Aktualisierung der Dokumente, 
• Rollen, Funktionen und Akteure, 
• Kriterien zum Aufruf einer anlassbezogenen Evaluierung (wenn z. B. von Akteuren der GDI-DE 

auf Mängel hingewiesen wird oder die technologische Entwicklung eine sofortige Änderung von 
Dokumenten erfordert), 

• Kriterien für die Evaluierung, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung von Anforderungen an 
die Dokumente. 

Anschließend soll das Prozessmodell in einem Serviceticketsystem implementiert werden. 

Ergebnis 
• Dokumentation des Modells für die Evaluierung der Dokumente und deren Änderung 
• Steuerung des Prozesses über das Serviceticketsystem 

Akteure (Wer?) 
AK Architektur, Kst. GDI-DE 

Vorgehen (Wie?) 
• Analyse bestehender Prozesse und Prozessmodellierung 
• Implementierung des Prozessmodells (einschließlich der Rollen, Funktionen und Akteure) in der 

GDI-DE (insbesondere im Serviceticketsystem) 
• Betriebsaufnahme des Serviceticketsystems 

Instrumente (Womit?) 
• Werkzeug zur Prozessdokumentation (für die Dauer der Untersuchung) 
• Serviceticketsystem (Einführung und Betrieb auf Dauer) 

Dauer 
• 6 Monate für Analyse, Modellierung und Implementierung des Prozesses 
• danach dauerhafte Aufgabe 

Status (Monitor) 
abgeschlossen 

Risiken 
• personelle Ressourcen stehen nicht ausreichend zur Verfügung 
• Prozessmodell wird innerhalb der GDI-DE nicht akzeptiert 

Zuordnung zu NGIS-Zielen 
keine 

Querverweise zu Maßnahmen der GDI-DE 
Diese Maßnahme ist von keiner anderen Maßnahme abhängig. 



ARCHITEKTUR DER GDI-DE – MASSNAHMENPLAN 36 
 

 

3 Priorisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen 
Alle vorgeschlagenen Maßnahmen unterstützen die Ziele und Grundsätze der Architektur der GDI-DE. 
Im Hinblick auf die unterschiedlichen Auswirkungen und damit auf die Relevanz der einzel- nen 
Maßnahmen schlägt der Arbeitskreis Architektur dem LG GDI-DE eine Priorisierung vor. Das LG GDI-DE 
entscheidet über die Priorisierung der erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Architektur der 
GDI-DE. 

Die einzelnen Maßnahmen sind von unterschiedlichem Umfang, der bestimmende Faktor für ihre 
Bearbeitung ist oft die Verfügbarkeit bzw. die Kapazität der Akteure. Wenn genügend Ressourcen zur 
Verfügung stehen, können Maßnahmen parallel bearbeitet werden. Dies trägt auch der Verschie- 
denheit der Maßnahmen Rechnung. Für jede Maßnahme zeichnet eine federführende Stelle verant- 
wortlich. Die Kst. GDI-DE schlägt in Abstimmung mit den in den Steckbriefen genannten Federführern 
(bzw. einem von ihnen Beauftragten) dem LG GDI-DE einzelne Maßnahmen zum Beschluss vor. Nach 
dem Beschluss einer Maßnahme wird der Status im Maßnahmenplan aktualisiert. 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Priorisierung in drei Kategorien (A = vorrangige Maßnahmen,   
B = wichtige Maßnahmen, C = aktuell nachrangige Maßnahmen). 

 

3.1 Konzeption und Evaluation 
 

Nr. Maßnahme Priorität Status 

A1.1 Interoperabilitätskonzept erstellen A abgeschlossen 

A1.2 Geodaten in XÖV-Modellen integrieren A abgeschlossen 

A1.3 GDI-DE-Monitoring einführen C geplant 

A1.4 Konzept und Umsetzungsplan der NGDB evaluieren C geplant 

A1.5 Nutzungsregelungen im Publish-Find-Bind-Prozess untersuchen C in Bearbeitung 

A1.6 Empfehlungen zu Nutzungsregelungen in der GDI-DE geben C abgeschlossen 

A1.7 E-Payment-Dienste analysieren C abgeschlossen 

A1.8 ISO-Anwendungsprofil für CSW 3.0 untersuchen B in Bearbeitung 

A1.9 Anwendungsfälle für INSPIRE-Datenmodelle dokumentieren A in Bearbeitung 

A1.10 Registrierung von Datenmodellen/Transformationsregeln vorbereiten B in Bearbeitung 

A1.11 WMS-DE-Profil weiterentwickeln A abgeschlossen 

A1.12 Handlungsempfehlung Spatial Data Services veröffentlichen B in Bearbeitung 

A1.13 Entwicklung von Leitlinien für die Fortführung und die 
Langzeitspeicherung von Geoinformation 

B In Bearbeitung 

A1.14 Intelligente Datenerfassung, Haltung und Bereitstellung innerhalb der 
öffentlichen Verwaltung 

B In Bearbeitung 

A1.15 Regelungen der GDI-DE in die Anwendung bringen B abgeschlossen 

A1.16 Sicherstellung der Nutzbarkeit von Metadaten der GDI-DE für 
 DCAT-AP.de 

B In Bearbeitung 

Tabelle 4: Priorisierung der Architektur-Maßnahmen (Konzeption und Evaluation) 
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3.2 Überführung in den Betrieb 

 

Nr. Maßnahme Priorität Status 

A2.1 Betrieb Geokodierung vorbereiten A abgeschlossen 

A2.2 Zugriffskontrolle präzisieren B abgeschlossen 

Tabelle 5: Priorisierung der Architektur-Maßnahmen (Überführung in den Betrieb) 
 

3.3 Änderungs- und Qualitätsmanagement 
 

Nr. Maßnahme Priorität Status 

A3.1 Change-Prozess für zentrale Komponenten der GDI-DE einführen A abgeschlossen 

A3.2 Evaluierung der Architekturdokumente einführen A abgeschlossen 

Tabelle 6: Priorisierung der Architektur-Maßnahmen (Änderungs- und Qualitätsmanagement) 
 
 

4 Ausblick 
Die Maßnahmen in diesem Maßnahmenplan sind auf einen Zeitraum bis Ende 2020 ausgelegt. Der 
Umsetzungsstand bzw. der Erfolg laufender und abgeschlossener Maßnahmen sowie neue, heute noch 
nicht bekannte Anforderungen an die GDI-DE werden dazu führen, dass die Maßnahmenliste und die 
Prioritäten für die einzelnen Maßnahmen geändert werden müssen. Deshalb soll der Maß- 
nahmenplan mindestens jährlich überprüft und aktualisiert werden. Der betrachtete Zeitraum ändert 
sich entsprechend. 

Die Fortschreibung des Maßnahmenplans wird vom AK Architektur in Abstimmung mit anderen 
Arbeitskreisen der GDI-DE und betroffenen Facheinrichtungen wahrgenommen. Der AK Architektur 
schlägt dem LG GDI-DE den Fortschreibungsbedarf des Maßnahmenplans zur Beschlussfassung vor. 
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